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Regierungsvorlage 

Bundesgesetz vom XXXXXXXXXX 
betreffend die Übernahme der Bundeshaf­
tung für die Konversion von Anleihen, Dar­
lehen und sonstigen Krediten der Österrei­
chischen Elektrizi tätswirtschafts-Ak tien­
gesellschaft (Verbundgesellschaft) und der 

Sondergesellschaften 

Dzr Nationalrat ·hat heschlüssen: 

§ 1. (1) Der Bundesminister für Finanzlen 
wird ermächtigt, für die. 

1. vün der 'österreichischenE1ektrizitätswirt~ 
schafts-Ahi'e'nge~ellschaft (Yerhundgesell-
sc."aft) 'Oder 

2. von <einer 'Oder mehl1eren Sündergesellschaf­
ten .gemäß § 4 Abs. 4 'rdes 2. V:erstaat­
.lichungs~eseo~es, BGBL Nr. 81/1947, 'Oder 

3. von der österreich~schen Elektrizitätswirt­
schalf.ts-Ak ti enges ellscha;ft (Y erbun d;gesdl­
schaft) gemcinSi:lJm mit einer 'Oder mehreren 
der in Z. 2 Igenannten Sondergesellschaften 

im In- und Aruslanld anlfzunehmenden Anleihen, 
Dadehen und ·sünstigen Krediten, die der Kün­
v,ersion der von den genannten GeseHschaften 
aufgenlOmmenen und vom Bund verbürgten .An­
leihen, Darlehen und sünstigen Krediten di,enen, 
lliamensdes Bundes die Haftung ab Bürge und 
Zahler-(§ 1357 ABGB) zu übernehmen. 

(2) Der Bundesminister für Finanzen darf vün 
der im Abs. 1 erteilten Ermäch·tigung nur Ge­
brauch m·a;chen, wenn 

1. die Künv.ersiün z,ur Erzielung besserer Kre­
ditkünditiÜinen erfolgt, ,inshesünder,e die 
prozentuelle Ges,amthelaslJUng im Sinne der 
Fürmel laut Z. 5 verminldert Wlird oder 
dies der Y.erminderun,g des Währungsrisi­
küs dient, oder ~,iedurch da;s Ende von 
Fristen der Tilgungsvlerpf1ichtungen hinaus­
geschoben wird; 

2. der jeweils ausst·ehend,e Gei>amtbetrag 
(Gegenwert) der Ha:ftung 12500 Mill. S 
an Kapital und 12500 Mill. S an Zinsen 
und Küsten nicht übersteigt; 

3. die Kreditoperation im Einzdfallden Nü­
minaLbetrag der lausthaf.tenden Anleihen, 
Darlehen und sünstigen Kredite, die kon­
V'ertilert werden sollen, nicht übersteigt; 

4. ,di.e L'aufZ!eit der neuen Kreditoperatiün den 
ZeitraJUm von 30 Jahren nicht i,iber.steigt; , 

5. ,die prüzentuelle Gesamtbelastung .der 'Il!ellen 
Kreditüpemtion in inländischer Währung 
unter Zugrundelegung der fülgenden For­
mel nicht mehr alls das Zweieinhalbfache 
des im Zeitpunkt der Krediuaufnahme gel­
tenden Zinsfußes für Esküntierun~en der 
Oesterreichischen NatJiüIllaJ1bank (§ 48 Abs.2 
des Nationailbanmgesetzes 1955, BGBL 
Nr. 184) beträgt: 

Rückzahlungskurs, abzüglich ) 
Nettoerlös der Kreditoperation 

100 X (Zinsfuß + in. Hundertsätzen 
. Mittlere Laufzeit 

-""7---::~­

Nettoerlös der Kreditoperation in Hundertsätzen; 

6. und wenn die prozentuelle Gesamtbelastung 
der neuen Kraditoperatiün iniusländischer 
Währung nach der Fürmel laut Z. 5' nicht 
mehr als das Zwei,e~nhaLbfachedes arithme­
tJi,schen Mittds :lJUS den im Zeitpunkt der 
KredilJaurfnahme §eltenden om~ieLkn Ois­
kontsätz,en in Bdgien, der Bundesrepublik -.' 
DeutschLand, Frankr.eich, Grüßbritannien, 
den Niederlanden, Schweden~der Schw,eiz' 
und den USA (New York) beträgt. 

(3) Zur F:eststeUung ·des Nettoerlöses gemäß 
Abs. 2 Z. 5 und 6 sind die Emissiüns- 'Oder Zu­
zähIungsvel'1Luste, Begebungsprovisiünen, Werbe­
und Druckküsten (Begebungsküsten) V1()m Brutto­
erlös in Abzug zu bring.en. 

(4) Für die Beurteilung der Gesa:mtbdastung 
bei' Dadehen i\.IJu,d ,sonstig.en Krediten, hei wel­
chen ,di,e Zinssät21e jeweils für· bestimmte Zeit­
abschnitte variabel festgesetzt werlden, ,ist für 
die vertragliche Lauheit die Gesamtbe1astung 
nach der Formel hut Abs. 2 Z. 5 und 6 zum 
Ze;itpunkt des Vertragsabschlusses maßgebend. 
Fürd'ie Gesamtbelastung bei Anleihen sind ver­
tmglich vmgesehene Tilgung.smöglichkeit·en 
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durch frleihändigen Rückkauf nicht zu berück­
sichtigen. 

(5) Vorzeitige Rück:z;ahlung,~ermächtigungen 
(Kündigul1Jgsr,echue) sind für die B,eurteilung der 
La.ufzeit nicht zu berücksichtigen. 

(6) Eine Konv,ersion JiJegt auch dann vor, 
wenn rn ,der Person des Gläub~gers ein Wechse! 
eintr,!tt. 

(7) I.n den Konver,sionsverträgen ist ausdrück­
lich festz,uhalten, welche Sch'uld ,aus dem Erlös 
der Kr(jditoperation konvertiert werden '50111. Die 
TiLgung ,der a.lten Schuld list dem Bundesministe­
r1um für Final1Jzen n,achzuweisen. 

§ 2. Wird .die Hafoung ldesBundes gemäß § 1 
Ahs. 1 .und 2 für Fremdwährungsbeträge ü.ber­
nommen, so sind di~se zu den im Zeitpunkt 
,der Haft:ungsütbernahme vom Bundesminister für 
Finanrzen jeweils festgesetzten Kai>:>enwerten auf 
diegeruannten Höch:stbeträge anzurechn,en. 

§3. (1) Der Bundesmini~ter für Finranzen 
wird el1Il1ächtigt, die gemäß § 1 Abs. 1 und 2 
übernommenen Hafwngen über die vertraglich 
vereinbarte Laufzeit zu ,erstrecken, wenn 

1. eine Pmlong.ation ,der Fäl1igkeit der Ver­
pflichtt1ngen aus Kreditoperationen der Ver­
bundgesdlschaft oder ,einer der !m § 1 Ab~. 1 
Z. 2 genlanntJen SondergeseHschaJften :nur 
Vel1meidung ~ner Inanspruchnahme des 
Bundes a.lUS der Haftung 'a~ wdchem 
Grunde immer geboten ist, 

2. durch die Prob11lgation die v,ertraglich ver­
;einbarte Laufzeit ,um nicht mehr :als fünf 

überdies nur ,dann übernehmen, wenn &e Ver­
bu~dgesellschaft und die Sondergesellschaften die 
verbindliche Erklärung abgeben, daß 

1. dem Bundesminister für Finanz'en ,die Prü­
fung der zweckgebundenen Verwendung des 
bunde5verbürgten Kredites und Qm Zuge 
dieser Prüfung die E-insicht in alle Bücher, 
Urkunden und ,sonstigen Schriften der Ver­
bundgesellschaft und der Sondergesellschaf­
ten gewährleistet wird; 

2. sie ,dem Bundesministerium für FinanZien für 
die Dauer der Laufzeit de's hundesverbürg­
ten Kredites ,den jährlichen Geschäftshericht 
samt Gewinn- und Verlustrechnung und den 
Prüfung'sbericht eines Wirtschaftsprüfers 
und Steuerberaters (einer W,jrrschaltsprii­
fungs- und Steuerberatungsgesellschaft) oder 
eines Buchpriifens und Steuerberaters (eiher 
Buchprüfungs- und Steuerberatungs,gesell­
schaft) im Sinne der Wirtschaftstreuhänder­
Berufsordnung, BGBl. Nr. 125/1955 in der 
Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 261 
1965, vorlegen werden. 

§ 5. Wird, der Bund auf Grund einer gemäß 
den vorstehenden, Bestimmungen übernomme­
nen Haftung in Anspruch genommen, so steht 
!ihm neben dem Recht auf Ersatz, der bezahlten 
Schuld (§1358 ABGB) auch da.sRecht zu, von 
der Verbundgesellschaft und den Sondergesell­
schaftenden Ersatz aller [m Zusammenhang mit 
der Einlösung der· ,übernommenen Haftung ent­
standenen Aufwendungen, insbesondere die vom 
Bund ,in einem Rechtsstreit mit dem Gläubiger 
auf.gewendeten Kosten, zu fordern. 

Jahrd,iherschritten wird und § 6. Für die übernahme der Büpgschaft durch 
3.,die Mehrleistungen an Zinsen ,im Haftungs-den Bund ,ist kein Entgelt zu entl1ichten. ' 

rahmen für Zinsen und Kosten Deckung 
finden. 

f2) Die _ 5ich jeweils ergebende Gesamtlaufzeit 
d:}rt, die im § l' -Abs. 2 Z. 4 fiestgesetzte Lauf­
zeit nlicht überscht,eiten: 

§ 7. Die durch ,dieses Bimdesg~setz unmittelbar 
veranlaßten Recht'~ge'Schäfte und Redlnsvorgänge 
sind von ,der,Gesellschaftsteuer und Von den 
Stempel- und Rechtsgebühren befreit. 

§ 4. Der Bundesminister für Finanzen darf ..... § 8. Mit der Vollziehung dieses BUndesgesetzes 
Haftungen gemäß § 1 Abs. 1 und 2 sowie § 3 ist der Bundesminister für F.inanzenbetraut. 
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Erläuterungen 

Die österreichische Elektrizitätswirtschafts­
Aktiengesellschaft (VerbundgeseUschaft) und die 
Sondergesellschaften haben seit dem Jahr 1953 
auf Grund der jeweiLigen Energieanleihegesetze 
unter Inanspruchnahme der Bundeshaftung Kre­
ditoperaoionen durchgeführt, deren Konditionen 
im Hinblick auf die geänderten Verhältnisse 
auf dem Kapitalmarkt nicht mehr marktkonform 
sind. Die Verbundgesellschaft und die Sonder­
gesellschaftien sehen sich daher veranlaßt zu 
prüfen, ob und unter welchen Voraus!setzungen 
einzelne Anleihen und Kredite zur Verbesserung 
tder Konditionen und Laufzeiten konvertiert 
wel'lden können. Da ,die in Kraft befindlichen 
Enel"gieanleiheges,etze keine entsprechende Be­
snimmung für eine Konvertierung enthalten, 
muß diese Möglichkeit durch _ein eigenes Bundes­
gesetz g.eschaffen werden. 

Neben der ahgestrebten Verbesserung' der Kon­
ditionen ist 'insbesondere die Frage -der Lauf­
zeitverlängerung von großer BedeuWrig,da die 
kurzen Kreditlaufzeiten des v-ergangenen J ahr­
zehnts bereits eine Fristeninkongruenz mit der 
Nutzung~dauer der energiewirtschafdichen Anla­
gen geschaffen haben. Dies führte zumindest in 
der mittelfristigen F,inanzplanung zu einer nicht 
unbedenkl·ichen Steigerung ·der Umsch,u1dungs­
erfordernisse. Das im Entwurf vorliegende Bun­
desgesetz soll die Möglichkeit -einer entsprechen­
den Ausnützung der jeweiligen Marktentwick­
lung -schaffen und -dazu beitragen, daß die Kapi­
talkosten gesenkt und die Umschuldungserfor­
-dern;i-sse auf 'ein vertretbares Ausmaß reduziert 
werden können. 

Das im Entwurf vorliegende Bundesgesetz ent­
hält Bestimmungen,cLie mit Ausnahme der §§ 5 
bis 7 sow.ie des § 8, soweit er sich auf die vor­
genannten Bestimmungen -bezieht, als Verfügun­
gen über Bundesvermögen im Sinne des Art. 42 
Abs. 5 des Bundes-Verfa:ssungsgesetzes anzusehen 
sind. 

Zu § 1: 

Mit dieser Bestimmung soll der BUll!desmini­
ster für Finanzen ermächtigt werden, namens 

desBUßldesfür die von.der Verbun.dgeseUschaft 
und ·den Sondergesellschaften ,im In- und Ausland 
zur Konvertierung bereins bundesverbürgter An­
leihen, Darlehen und 'Sonsoiger Kredite -durchz.u­
führenden Kreditoperationen _ odie Haftung als 
Bürge und . Zahler zu übernehmen. Von dieser 
Ermächtigung darf ,der Bundesminister für Fi­
nanz.en jedoch nur Gebrauch machen, wenn die 
zu konvertierenden Anleihen, Darlehen und 
sonstigen Kredite vom Bund gleichfalls verbürgt 
sind und die im Abs.2 festges.etzten Vorausset­
zungen gegeben sind. 

Die Festsetzung ,des HaftungsrahmeIlls mit 
12500 Mil!. S ent.1spl'licht dem ',derzeitigen F,iIllan­
ziierungsbedarf der Energiewirtschaft für die 
Dauer von zwei Jahren. 

nie Abgrenzung des Begriffes "Nettoerlös", 
ferner -cLie Beurteilung der Gesamtbelastung für 
Kredite mit variabLen Zinssätzen sowie für An­
leihen _ mit vertraglich vorgesehenen Tilgungs­
möglichkeiten durch freihändigen Rückkauf 
werden zwecks eindeutiger Klarstellung -im Ge­
setzestext selbst vorg-enommen (Abs. 3 ull!d 4); 

Als Konversion soll auch der Wechsel in ,der 
Person ,d.es Gläubigers anerkannt werden (Abs. 6). 

In den Konversionsverträgen, wdch·e ,die 
Grundlage für die Haftungsübernahme ,im Ein­
zelfall bilden, soll ausdrücklich festgestellt wer­
den, welche Schuld aus dem Erlös der Kredit~ 
operation konvertiert werden soll, ,damit im 
BUIlldeshaftungsbuch die entsprechende Berichti­
gung vorgenommen werden kann. Obel"dies ist 
die Tilgung der alten Schuld nachzuweisen 
(Abs.7). 

Zu § 2: 

Durch die Anwendung der vom Bundesmini­
ster für Finanzen allgemein festgesetzten Kassen­
werte sollen bei Anrechnung von Fremdwährun­
gen auf ·den Ermächtigungsrahmen kleinere 
Kurs!schwankungen ausgeschaltet und ·eine ein­
heitliche Verrechnungsbasis für die in Betracht 
kommenden Fl'Iemdwährungen geschaffen wer­
den. 
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Zu § 3: 

Mit dieser Bestimmung soll der Bundesmini­
ster für Finanzen ermächtigt werden, übernom­
mene Haftungen' zu 'erstrecken, wenn zur Ver­
meidung lfiner Inanspruchnahme aus der Haf­
tung eine Prolongation der Fälligkeit der Ver­
pflichtungen aus verbürgten KrecLiten notwen­
dig werden sollte. Di,e FäHigkeiten ·dürfen jedoch 
nur bis höchstens fünf J ahre prolongier~ werden 
und ·die Mehrleistungen an Zinsen müssen im 
Haftungsrahmen für Zinsen und Kosten Deckung 
finden. 

Zu § 4: 

Mit ,dieser ß,e-snimmung soll die überprüfung 
der zweckgebundenen Verwendung der bundes­
verb~rgten Kredite 'ermöglicht werden. 

gegen eine der Gesellschaften zukommen, im 
Gesetzestext klargestellt, lSodaßeine besondere 
Vereinbarung mit der Verbundgesellschaft und 
den Sondergesellschaften entbehrLich ist. 

Zu § 6: 

Für di,e übernahme der Haftung ,soll sowie 
bei allen bisherigen Energieanleihegesetzen kein 
Haftungsentgelt zu entrichten sein. 

Zu § 7: 

Im Hinblick auf den FÖl'derungscharakter des 
,im Entwurf vorliegenden Bundesgesetz,es ,er­
scheint ,die Befreiung von der Gesellsch'aftsteuer 
und von den Stempel- und Rechtsgebühren be­
gründet. 

Zu § 8: 

Zu§ 5: Mit der Vollziiehung des ,im Entwurt vorlie-
Mit dieser Bestimmung werden die Rechte des genden Bundesgesetzes soll der Bundesminister 

Bundes, die ihm im Falle einer Inanspruchnahme für Finanzen betraut werden. 

Kostenberechnung 

Ob aus einer Inanspruchnahme ,der Haftung sen dem Bund aus der Durchführung ,des ,Mn 
Mehrkosten entstehen werden, kann zur Zeit Entwurf vorliegenden Bundesgesetzes' weder 
nicht vorausgesehen werden. Im übrigen erwach- Mehrkosten noch zusätzliche Personalkosten. 
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